
Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 501. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 1 von 2

B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 501. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung vom 1. Juli 2020 bis 30. September 2021

1. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 04567 in
den Abschnitt 4.5.4 EBM

04567 Zuschlag im Zusammenhang mit der
Gebührenordnungsposition 04562
Obligater Leistungsinhalt
- Dokumentation gemäß der Richtlinie zur

datengestützten
einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherung (DeQS-RL), Verfahren
4, Anlage II Buchstabe a,

einmal im Behandlungsfall 120 Punkte

2. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 13603 in
den Abschnitt 13.3.6 EBM

13603 Zuschlag im Zusammenhang mit der
Gebührenordnungsposition 13602
Obligater Leistungsinhalt
- Dokumentation gemäß der Richtlinie zur

datengestützten
einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherung (DeQS-RL), Verfahren
4, Anlage II Buchstabe a,

einmal im Behandlungsfall 120 Punkte



Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 501. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 2 von 2

3. Aufnahme von Gebührenordnungspositionen in den Anhang 3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit
in

Minuten

Prüfzeit
in

Minuten

Eignung der
Prüfzeit

04567* Zuschlag DeQS-RL, Verfahren
4, Anlage II Buchstabe a

KA ./. Nur
Quartalsprofil

13603* Zuschlag DeQS-RL, Verfahren
4, Anlage II Buchstabe a

KA ./. Nur
Quartalsprofil

Protokollnotiz:

Der Bewertungsausschuss wird spätestens zum 30. Juni 2021 prüfen, ob eine
Verlängerung bzw. Anpassung der Regelungen dieses Beschlusses erforderlich ist.


